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Anhang 3 zum Notfalldienst-Reglement 
(Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2004) 
 
 
ERSATZABGABE BEI TEILZEITTÄTIGKEIT 
 
 
 
 
Die volle Ersatzabgabe beträgt den effektiv zu zahlenden vollen Mitgliederbeitrag der AGZ, 
inkl. Beitrag an die FMH und die VEDAG. Über eine allfällige Herabsetzung entscheidet die 
Generalversammlung des Ärzteverbandes der Bezirke Zürich und Dietikon ZüriMed. 
 
 
Der Umfang der Ersatzabgabe für teilzeitlich in freier Praxis tätige Ärztinnen und Ärzte 
richtet sich grundsätzlich nach dem Umfang der Notfalldienstpflicht. Aus praktischen 
Gründen werden folgende Abstufungen festgelegt: 
 
 
 

 
Praxistätigkeit 

 

 
Ersatzabgabe 

 
 

Bis 20% 
 

 
-- 
 

 
21 – 33% 

 
25% 

 
 

34 – 66% 
 

50% 
 

 
67 – 74% 

 
66.6% 

 
 

über 75% 
 

100% 
 

 


